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1 Unfallgeschehen beim 

Trampolinspringen 
Im Jahr 2018 ereigneten sich deutschlandweit 
insgesamt 1.162.901 meldepflichtige Schülerun-
fälle (DGUV 2019a). Hiervon standen 6756 Un-
fallereignisse im Zusammenhang mit Trampolin-
springen. Zwei Jahre zuvor waren es noch ca. 
6000 meldepflichtige Schülerunfälle in diesem 
Bereich. Auch wenn Trampolinspringen derzeit 

kein Unfallschwerpunkt der gesetzlichen Schüler-
unfallversicherung darstellt, muss konstatiert 
werden, dass die Gesamtzahl der Trampolinun-
fälle seit Jahren ansteigt.  
Im Hinblick auch die Schwere der Verletzungen 
lässt sich feststellen, dass im Jahr 2018 insge-
samt 16 Unfälle von Schülerinnen und Schülern 
auf Trampolinen verursacht wurden, die die Zah-
lung einer Schülerunfallrente und möglicherweise 
dauerhaft gesundheitliche Schädigungen des 
Verunfallten nach sich zogen. In Relation zur Ge-
samtheit der neuen Schülerunfallrenten im Jahr 
2018 (n=603, ohne Schülerunfallrenten durch 
Schulwegunfälle) entfielen damit rund 2,7 % auf 
Rentenleistungen, die in Verbindung mit Trampo-
linunfällen standen. 

1.1 Art der Verletzungen 

Verunfallen Kinder beim Trampolinspringen, 
dann ist die Verletzungsschwere und folglich die 
medizinische Behandlungsbedürftigkeit gleich 
der bei Straßenunfällen (Ibrahim & Okoro, 2019). 

Wenn es beim Trampolinspringen zu Unfällen 
kommt, sind diese häufig mit Frakturen (Kno-
chenbrüchen) der oberen oder unteren Extremi-
täten sowie Luxationen (Verrenkungen) im Be-
reich der Knie, Hüfte oder oberen Extremität as-
soziiert (Chen, Cundy, Antoniou, & Williams, 
2019), (Doty, et al., 2019), (Königshausen, et al., 
2014). Meist verletzen sich Kinder durch das 
Trampolinspringen nur leicht, wobei festgestellt 
werden muss, dass schwere Verletzungen in ih-
rer Häufigkeit zunehmen. Schwere Verletzungen 
treten am häufigsten im Kopf- und Nackenbe-
reich auf und können zu einer langfristigen Mor-
bidität (Gesundheitseinschränkung) führen 
(Korhonen, et al., 2018).
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Trampolinhallen werden in Deutschland immer 
populärer und sind bei Schülerinnen und Schü-
lern als Ziel von Schulveranstaltungen zuneh-
mend beliebt. Weil mit dem Besuch von Trampo-
linhallen ein erhöhtes Risiko für schwere Verlet-
zungen einhergeht, möchten wir mit dieser Infor-
mation dazu beitragen, die Sicherheit und Ge-
sundheit der Schülerinnen und Schüler zu erhö-
hen. 
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1.2 Trampolinhallen vs. Garten- und 

Freizeittrampolin  

Wissenschaftliche Untersuchungen deuten da-
rauf hin, dass die Verletzungsrisiken in Trampo-
linhallen gegenüber dem Springen auf Garten- 
und Freizeittrampolinen erhöht sind (Kasmire, 
Rogers, & Sturm, 2016), (Lim, James, Lee, & 
Ganapathy, 2019), (Doty, et al., 2019). Weiterhin 
sind Verletzungen, die sich Kinder in Trampolin-
hallen zuziehen im Vergleich zu Verletzungen, 
die sich beim Springen auf Trampolinen im Pri-
vatbereich ereignen, mit einer (kosten-)intensive-
ren Behandlung verbunden (Chen, Cundy, An-
toniou, & Williams, 2019). 

1.3 Unfallmechanismen beim Tram-

polinspringen  

Gefährdungen für Schülerinnen und Schüler 
beim Trampolinspringen ergeben sich insbeson-
dere durch Unfallmechanismen wie (Korhonen, 
et al., 2018) (Paker, 2017):  

● fehlende Aufsichtsführung durch qualifiziertes 
Personal, 

● zeitgleiche Nutzung des Trampolins durch 
mehrere Personen, 

● Springen von Kunststücken, 
● Landung auf Gegenständen oder Hindernis-

sen, 
● fehlende Ausbildung im Trampolinspringen, 
● bestehende Verletzungen und gesundheitliche 

Einschränkungen sowie 
● Nicht-Nutzung von Sicherheitsausrüstung. 
 

2 Präventionsmaßnahmen für 

das Springen in Trampolinhal-

len 

Vor dem Hintergrund der Risiken, die beim Tram-
polinspringen in Trampolinhallen für die Sicher-
heit und Gesundheit der Schülerinnen und Schü-
ler gegeben sind, sollte die Genehmigung einer 
derartigen Schulveranstaltung seitens der Schul-
leitung gut überlegt und auf die Einhaltung von 
Maßnahmen zur Unfallprävention konsequent 
geachtet werden. Auf jeden Fall sind aus präven-
tiver Sicht die folgenden Maßnahmen einzuhal-
ten: 

1) Die pädagogische Gefährdungsbeurtei-

lung bildet den Ausgangspunkt zur Geneh-

migung der Schulveranstaltung in die Tram-

polinhalle. 
Die Genehmigung des Besuchs von Trampolin-
hallen als Schulveranstaltung muss seitens der 
Schulleitung unter Berücksichtigung der länder-
spezifischen Vorgaben des Schulhoheitsträgers 
erfolgen. Für die Sicherheit und Gesundheit der 
Schülerinnen und Schüler beim Trampolinsprin-
gen in der Trampolinhalle ist die pädagogische 
Gefährdungsbeurteilung der Schulleitung von ho-
her Bedeutung. In diesem Zusammenhang sind 
die für die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Trampolinspringen in der Trampolinhalle verbun-
den Gefährdungen (vgl. Abschnitt: 2) zu beurtei-
len und auf Grundlage dieser Beurteilung Maß-
nahmen zur Unfallprävention festzulegen und 
umzusetzen. 

2) In der Trampolinhalle obliegen Hauptver-

antwortung und Aufsichtspflicht der zustän-

digen Lehrkraft. 

Die Fürsorge- und Aufsichtspflicht der zuständi-
gen Lehrkraft umfasst angemessene Maßnah-
men, Vorkehrungen und Anordnungen, die zu 
treffen sind, um die Sicherheit und Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler vor Ort in der 
Trampolinhalle zu bewahren. Die Verpflichtung 
zur Fürsorge und Aufsicht gehört auch zu den 
Aufgaben anderer mit der Begleitung der schuli-
schen Veranstaltung beauftragter Personen, z. B. 
Personal der Trampolinhalle. Unter Berücksichti-
gung der entsprechenden Schulvorschriften der 
Länder sollten folgende Grundsätze für die Ge-
währleistung der Fürsorge und Aufsicht beachtet 
werden (vgl. DGUV 2019b): 

● Es liegt im Verantwortungsbereich der zustän-
digen Lehrkraft, die Aufsicht über die gesamte 
Klasse/Gruppe kontinuierlich, aktiv und prä-
ventiv auszuüben. Hierbei kann die zuständige 
Lehrkraft durch kompetente Ansprechperso-
nen vor Ort unterstützt werden. Die pädagogi-
sche Gesamtverantwortung verbleibt bei der 
zuständigen Lehrkraft und kann nicht an Dritte 
delegiert werden. 

● Bei einer Übertragung von Aufgaben, wie z. B. 
der fachlichen Begleitung der Schülerinnen 
und Schüler, muss seitens der zuständigen 
Lehrkraft sichergestellt werden, dass das vom 



 

 

Fachbereich AKTUELL FBBE-004 
 

3/5 

Betreiber der Trampolinhalle eingesetzte Per-
sonal für die zu übernehmenden Aufgaben 
ausreichend qualifiziert ist. 

● Die Nutzung eines Großtrampolins, wie es in 
Trampolinhallen für gewöhnlich zu finden ist, 
setzt ein durch den Schulhoheitsträger be-
stimmtes Qualifikationsniveau für die zustän-
dige Lehrkraft voraus. Der Qualifikationsnach-
weis muss vor Nutzung der Trampolinhalle er-
bracht werden. Wird der Betreiber der Trampo-
linhalle durch die zuständige Lehrkraft mit der 
fachlichen Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler beauftragt, dann sollte das Qualifikati-
onsniveau des Hallenpersonals mindestens 
dem Basisschein „Trampolinspringen“ des 
Deutschen Turner-Bund e. V. bzw. einer daran 
angelehnten Qualifikation entsprechen. Die 
Qualifikation sollte auf Verlangen der Schullei-
tung bzw. der zuständigen Lehrkraft vorgezeigt 
werden können. 

● Sowohl die zuständige Lehrkraft, als auch das 
vom Betreiber der Trampolinhalle eingesetzte 
Personal begleiten die Klasse/Gruppe ohne 
Nebentätigkeiten über die gesamte Sprungzeit. 
Das heißt auch, dass die zuständige Lehrkraft 
die Durchführung der Präventionsmaßnahmen 
kontrolliert und selbst nicht mitspringt. Ebenso 
unterstützt die zuständige Lehrkraft das Hal-
lenpersonal vor Ort bei der Umsetzung von 
Maßnahmen, Vorkehrungen und Anordnun-
gen, die zu treffen sind, um die Sicherheit und 
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler un-
eingeschränkt zu gewährleisten 
 

Hinweis: Um den skizzierten Organisationsrah-

men sicherstellen zu können, sollte die Schulver-

anstaltung in der Trampolinhalle rechtzeitig im 

Voraus angemeldet und mit den Verantwortlichen 

der Trampolinhalle abgestimmt werden. 

3) Vor dem Besuch der Trampolinhalle ist 

die schriftliche Einwilligung der Eltern ein-

zuholen. 

Im Rahmen der Vorbereitung des Besuchs einer 
Trampolinhalle ist seitens der zuständigen Lehr-
kraft insbesondere zu prüfen, ob Einschränkun-
gen bei den Schülerinnen und Schülern vorliegen 
und ob Teil- oder Vollsportbefreiungen bzw. wei-
tere ärztliche Atteste zu berücksichtigen sind. 
Der Sensibilität dieser abgefragten personenbe-
zogenen Daten ist durch die Schule Rechnung 
zu tragen. Landesspezifische Bestimmungen 
sind zu beachten. 

4) Fähigkeiten und Fertigkeiten für sicheres 

und gesundes Trampolinspringen sind im 

Voraus zu üben.  

Das Trampolin ist ein Sport- und kein Spielgerät. 
Neben einer ausreichenden koordinativen und 
konditionellen Basis gehört die Körperspannung 
zu den wesentlichen Grundvoraussetzungen für 
ein sicheres und gesundes Trampolinspringen. 
Diese sollten im Rahmen vorbereitender Übun-
gen im Schulsport, z. B. auf dem Minitrampolin 
erarbeitet werden (DGUV 2017). Die verantwortli-
che Lehrkraft hat einen genauen Kenntnisstand 
über die Leistungsvoraussetzungen der Schüle-
rinnen und Schüler. Sie müssen auf jeden Fall 
bei der Auswahl der Sprungübungen sowie bei 
der Festlegung gruppenspezifischer Absprachen 
und Regelungen berücksichtigt werden. Wichtig 
zu wissen ist, dass das Springen auf dem Tram-
polin bereits nach kurzer Zeit zu Ermüdungen 
führen kann, durch die das Unfallrisiko beachtlich 
ansteigt. In der Konsequenz sollte die zuständige 
Lehrkraft darauf hinwirken, dass die Schülerin-
nen und Schüler vor Ort in der Trampolinhalle re-
gelmäßige Sprungpausen einlegen. 

5) Die Absprache von klaren Regeln ist be-

reits im Vorfeld erforderlich.  

Die Schülerinnen und Schüler sind über die Nut-
zungsbedingungen und hallenspezifischen Re-
geln zu belehren. Um die Sicherheit zu erhöhen, 
kann die Lehrkraft darüber hinaus weitere Regeln 
aufstellen. In diesem Zusammenhang sollten 
ausschließlich beidfüßige Absprünge aus dem 
Tuch und beidfüßige Landungen zulässig sein. 
Das Springen von Kunststücken wie z. B. Salti o-
der Sprungrollen sollten vor dem Hintergrund des 
Verletzungsrisikos konsequent untersagt werden. 
Zu den Sicherheitsregeln gehört auch, dass ein 
Trampolin zeitgleich nicht von mehreren Sprin-
gern genutzt werden darf. Das Trampolinsprin-
gen erfordert zudem funktionelle Kleidung, ein-
schließlich Sprungsocken und ggf. eine Sport-
brille. Ebenso ist beim Springen auf dem Tram-
polin das Tragen von Schmuck oder Bändern 
nicht erlaubt. Weil der ständige Blickkontakt zum 
Sprungtuch nicht eingeschränkt sein darf, sind 
Haare zusammenzubinden. Kopftücher dürfen 
keine Nadeln aufweisen. Wegen der Gefahr des 
Verschluckens muss darauf geachtet werden, 
dass der Mund während des Springens frei von 
Kaugummis, Bonbons oder anderen Lebensmit-
teln ist (DGUV 2017).  
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Die Unterweisung der Schülerinnen und Schüler 
über die vereinbarten Regeln ist im Klassen- 
bzw. Kursbuch zu vermerken. 
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